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ist es Gesunden wie Kranken, Starken wie Schwachen, Bedürfniß.
Was daher im Worte Gottes als erheiternd, lieblich, stärkend, herz-

erquickend geschildert werden soll, wird Salbe genannt, und Alles,
was Leib und Seele erheitern, erquicken und erfreuen mag, nennt
der Orientale Salbung (Psalm 23, 5). Das köstliche Oel, das

vom Haupt Aarons in seinen Bart herabtrieft, ist ihm der Inbegriff
aller Lieblichkeit (Ps. 133). Giebt der Heiland dem Fastenden den

Rath, sich keine Betrübniß anmerken zu lassen, so spricht er: „Salbe
dein Haupt und wasche dein Angesicht" :c. (Matth. 6, 17). Ein
rüstiger, freudiger Held heißt mit Freudenöl gesalbt (Ps. 45, 8).
Könige heißen Gesalbte des Herrn, weil das Amt von Gott ist (Jes.

45, 1); insbesondere wurde dieser Ehrennahme David, dem großen

Könige Israels beigelegt, z. B. Ps. 18, 51.

Der Name Christ oder Christus heißt nichts anderes als Ge-

salbter (Apostg. 4, 27), und auf das Salben mit Oele hat noch

überdieß der Heiland einen besondern Segen gelegt (Mark. 6, 13);
daher auch nicht nur das Oel, sondern selbst auch das Oelkrüglein
und der Oelbaum ein Bild des Segens, der Freudigkeit und Kraft-
fülle ist (Jer. 11, 1k; Hos. 14, 7; Ps. 52, 10).

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Mathematik.
Auflösung der 18. Aufgabe Die Fläche des Cylinder-

mantels 47.22 x 16
Quadratfuß, folglich die Masse selbst

^
Kubikfuß, mithin das Gewicht ----

47^22 x 16 X 4 X 54. 7,788 ^ ^nd.
7 x 700

'

Also wiegt der Gasometer nahezu 57 Zentner.

Anmerkung. Praktisch genommen, mag obige Auflösung genügen, theo-
retisch ist sie dagegen nicht ganz genau, indem — wenn obiger Durchmesser als
äußerer angenommen wird — dann zuerst ein Cylinder von 47 Fuß Weite und 16

Fuß Höhe berechnet, von diesem der innere von 2X4/7 Linien geringerer Weite und

gleicher Höhe abgezogen und erst dann das Gewicht der Masse bestimmt werden

müßte, was aber kaum einige Pfunde Unterschied ausmachen würde.
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19. Aufgabe. Ein gewisses Kapital beträgt mit seinen 7mo-

natlichen Zinsen 4666 Fr. 40 Rp. ; mit seinen 1 ^jährigen Zinsen
aber 4833 Fr. 60 Rp. Wie groß ist das Kapital und zu wie viel

Prozent ist es angelegt?

Streiflichter auf französtfche Schulzustände.
Was die Schweiz im Allgemeinen und der Kanton Bern

im Besondern für das Schulwesen leistet, findet man am besten durch

Vergleichung mit dem, was in andern Ländern, so z. B. in dem

sonst viel gepriesenen Frankreich, nach dieser Richtung hin gethan

wird. In demselben ist der Schulbesuch noch nicht obligatorisch;
jeder Bürger kann in dieser Beziehung thun, was ihm beliebt. Nach

den Angaben einer letzthin von der gemeinnützigen Gesellschaft

von Mümpelgard gekrönten Preisschrift über die Vortheile
und Mittel der Einführung des obligatorischen Schul-
besuchs in Frankreich, verfaßt von Herrn Paroz, Direktor
der Neuen Mädchenschule in Bern, zählt Frankreich nur eine

Schule auf je 800 Seelen, während die Schweiz im Durchschnitt
eine Schule auf je 4 bis 500 Seelen aufweist; die Anzahl der

Schulen steigt auf 50,000, während sie der Volkszahl nach das

Doppelte erreichen sollte; die Anzahl der Schüler beträgt nur 3'/,
Millionen oder Vü der ganzen Bevölkerung, während sie bei uns

durchschnittlich ^ ausmacht, und die Dauer der Schulzeit beträgt

nur durchschnittlich 5 Jahre, während dieselbe bekanntlich in unserm

Kanton 10 Jahre anhält. Aehnlich ist das Verhältniß der Hülfsan-
stalten für Blinde, Taubstumme, Waisen, Verwahrloste rc. Nur für

den höhern Unterricht, namentlich für Techniker aller Art, hat Frank-

reich bekanntlich in sehr ausgezeichneter Weise aus sehr begreif-
lichen Gründen gesorgt.

Halten wir daher fest an unserm Palladium der allgemeinen
Volksbildung; sie ist die festeste Burg unserer wahren Freiheit, der

unversiegbaren Quelle ächter Volkswohlfahrt, und entschädigt mehr

als hinlänglich für den Mangel einer politischen Weltrolle, mit

welcher die „große Nation" ihr inneres glänzendes Elend

maskirt!
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